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~~ ::. STUDENTEN-WAHLEN 

An drei Tagen im Dezember wäh
len die Studenten der FHN ihre 
Vertreter in 

die Versammlung, 
- den Senat und 
- die 10 Fachbereichsräte. 

Wahl tage: 
5. 12 .79/Mi, 

- 6.12.79/Do und 
- 7.12.79/Fr. 

Im Gegensatz zu den anderen 
Gruppen an der FHN wählen die 
Studenten jedes Jahr. 
Wieviele Vertreter von den stu
denten zu wählen sind, das ver
anschaulicht die nachfolgende 
Grafik. Die entsprechenden Zah
len stehen in runden Klammern. 
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weitere Studentenvertnler 
in die Fachscheftsvertretung 

So wählen 
die Studenten 

Zugleich mit den Wahlen in die 
Fachbereichsräte (FBR) werden 
die lt. BayHSchG neu eingeführ
ten Fachschaftsvertretungen ge
wählt. Jede Fachschaft hat vier 
Vertreter. 
Entsprechend hoch ist durch die
se Regelung nun auch die Zahl 
der Sitze im Studentischen Kon
vent, dem die in Senat und Ver
sam;lung gewählten Studenten
vertreter angehören. Maximal 
können also 77 studentische 
Vertreter in den Konvent ent
sandt werden, sofern die Wahl
beteiligung der Studenten n~cht 
unter 50 % sinkt. Der Konvent 
wählt den Sprecherrat, der bis 
zu vier Sprecher aus verschie
denen Fachbereichen hat. 
Alle wahlberechtigten Studen
ten und Studentinnen, das sind 
über 4000 ·Wähler, erhielten in 
der Zwischenzeit eine Wahlbe
nachrichtigung. Wer rechtzeitig 
Briefwahl beantragt hat, der 
muß daf'ür Sorge tragen, daß sei
ne Wahlunterlagen bis spätestens 
7. Dezember beim Wahlamt ein-

gegangen sind. Die Wahlvor
schläge hängen an den Schwar
zen Brettern aus. 
Bei der Wahl unterscheidet man 
zwischen Verhältniswahl (wenn 
mehrere Listen zur Wahl stehen) 
und Personenwahl (wenn nur ei
ne Liste vorliegt). Neu ist, 
daß auch bei der Verhältnis
wahl mehrere Stimmen auf einen 
Kandidaten gehäufelt (kumuliert) 
werden können (personalisierte 
Verhältniswahl). 

Die Auszählung der Stimmen ge
schieht bei der Verhältniswahl 
nach dem d'Hondtschen Verfah
ren: Die Gesamtstimmenzahl je
des Wahlvorschlages wird nach
einander so lange durch 1, 2, 
3, usw. geteilt, bis soviele 
Höchstzahlen ermittelt wie Sit
ze zu vergeben sind. Bei Per
sonenwahl sind die Personen 
mit der jeweils höchsten Stim
menzahl gewählt. (Bei Stimmen
gleichheit entscheidet das Los). 
Bei der personalisierten Ver
häl tnislvahl wird zunächst nach 
dem d'Hondtschen Verfahren 
festgestellt, wieviele Sitze 
auf den einzelnen Wahlvorschlag 
entfallen. Danach werden die 

;auf die einzelnen Kandidaten 
'gehäufelten Stimmen zusammen
gezählt, wodurch sich die Rei
henfolge der Kandidaten, die 
Sitze erhalten, ändern kann. 
Die Wahlauszählung wird also 
sicher länger als f'rüper dau
ern. 
Das bereits erwähnte Quorum 
besagt, daß die volle Zahl der 
Sitze in Versammlung, Senat 
und Fachbereichsräten nur dann 
vergeben wird, wenn sich min
destens 50 % der Wahlberech
tigten an der Wahl beteiligen. 
Dies war in den letzen Jahren 
nicht der Fall: 1977 beteilig
ten sich 30,02 % an der Wahl, 
1978 waren es 26,81 %. In den 
Gremien muß allerdings, un
abhängig von der Wahlbeteili
gung je ein Studentenvertreter 
sitzen. Die Fachschaf'tsvertre
tung ist vom Quorum nicht be
rührt. 
Wer sich umf'assend inf'ormieren 
will, dem sei die Lektüre des 
BayHSchG anempf'ohlen. In Arti
kel 58 und 59 geht es um die 
Studentenvertretung und deren 
Finanzierung. 
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